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1. Einleitung

In diesem Beitrag werden Reformvorschläge für das österreichische
Steuersystem analysiert, die in der wirtschaftspolitischen Diskussion zur
Disposition stehen. Als größter Kritikpunkt des österreichischen Steuer-
systems gilt die auch im internationalen Vergleich sehr hohe Belastung
von Arbeitseinkommen.1 Auch in der politischen Diskussion scheint Kon-
sens darüber zu bestehen, dass es in naher Zukunft zu einer Entlastung
von Arbeitseinkommen und von Familien kommen soll. Allerdings unter-
scheiden sich die Vorstellungen hinsichtlich der Gruppen, die besonders
von einer Entlastung profitieren sollen: Die Arbeitnehmerseite und die So-
zialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) fordern vor allem eine Entlas-
tung von unteren und mittleren Einkommensbeziehern. Die Arbeitgeber-
seite und die Österreichische Volkspartei (ÖVP) fordern vor allem mittlere
und hohe Einkommen (die „Leistungsträger“) zu entlasten. Uneinigkeit
herrscht auch über die Finanzierung der fiskalischen Kosten von Steuer-
entlastungen. Während von Arbeitnehmerseite eine Finanzierung mittels
der Einführung von Vermögenssteuern gefordert wird, favorisieren Arbeit-
gebervertreter eine Finanzierung über Einsparungsmaßnahmen bei den
Staatsausgaben. Die aktuellen Koalitionspläne für die laufende Regie-
rungsperiode sehen Erhöhungen bestimmter Verbrauchssteuern, aber
keine grundlegende Reform der Lohn- und Einkommensteuer vor.2 Geei-
nigt hat sich die Regierungskoalition hingegen auf eine moderate Anhe-
bung der Familienbeihilfe, die allerdings die seit der letzten Anpassung
2001 aufgrund der Inflation entstandenen Verluste nicht ausgleicht.

Wir diskutieren sowohl aktuelle Vorschläge zur Entlastung von Arbeits-
einkommen als auch zur Gegenfinanzierung der damit verbundenen Steu-
erausfälle durch eine Vermögenssteuer und Einsparungen bei den Staats-
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ausgaben. Auf der Basis eines Mikrosimulationsmodells, dem „Austrian
Tax Transfer Model“ (ATTM),3 können wir empirisch fundierte Aussagen
über die potenziellen Aufkommens-, Beschäftigungs- und Verteilungswir-
kungen einer Reformalternative, die Elemente der verschiedenen Reform-
vorschläge integriert und konkretisiert, treffen. Unsere empirische Analyse
soll zu einer informierten Diskussion über eine Reform des österreichi-
schen Steuersystems beitragen. Wie unter Verteilungs- und Gerechtig-
keitsgesichtspunkten das Steuersystem ausgestaltet sein sollte, das
heißt, welche Gruppen in welchem Ausmaß zur Finanzierung staatlicher
Ausgaben beitragen sollen, ist eine politische Entscheidung. Ebenso ist es
Aufgabe der Politik, über das Ausmaß staatlicher Tätigkeit zu entschei-
den. Im Kontext der oben skizzierten Debatte ist daher von der Politik zu
bestimmen, ob eine Entlastung von Arbeitseinkommen über neue Steuern
oder über Ausgabenkürzungen finanziert werden sollte. Als Ökonomen
können wir aber untersuchen, wie eine gewünschte Verteilung effizient er-
reicht werden kann und wie sich Steuerreformen auf die Einkommens-
und Vermögensverteilung auswirken würden.

Ausgehend von aktuellen Steuerreformvorschlägen spezifizieren wir
eine Reformalternative der Lohn- und Einkommensteuer, die einen Aus-
gleich der höheren Steuerbelastung durch Preissteigerungen („kalte Pro-
gression“), eine Reduktion der Grenzsteuersätze und eine Steuervereinfa-
chung bei gleichzeitiger Verbreiterung der Steuerbasis beinhaltet.
Außerdem berücksichtigen wir die aktuell beschlossene Erhöhung der Fa-
milienbeihilfe sowie in einer Alternativrechnung auch eine stärkere Anpas-
sung zum Ausgleich der Inflation seit der letzten Anpassung der Familien-
beihilfe. Wir führen die Simulationen für das Basisjahr 2014 und für das
Referenzjahr 2018 durch, da der aktuelle Regierungsvorschlag neben
einer Erhöhung der Familienbeihilfe im Basisjahr weitere Anpassungen
bis 2018 vorsieht. Dadurch können wir auch zeigen, welche Effekte die
kalte Progression im Zeitraum 2014 bis 2018 nach sich zieht, sofern das
Steuer- und Transfersystem nicht angepasst wird.

Zur Gegenfinanzierung der mit der Tarifreform verbundenen Steueraus-
fälle werden in der aktuellen politischen Diskussion die Wiedereinführung
der Vermögenssteuer und Kürzungen bei den Staatsausgaben genannt.
Wir zeigen auf der Basis der ersten Erhebung zur Vermögenslage öster-
reichischer Haushalte, dem „Household Finance and Consumption Sur-
vey“ (HFCS), unter Vernachlässigung möglicher Ausweichreaktionen und
zu erwartender Verteilungseffekte, in welchem Umfang durch alternative
Vermögenssteuermodelle die fiskalischen Kosten der Tarifreform ausge-
glichen werden könnten. Bei den Überlegungen zu den Ausgabenkürzun-
gen beziehen wir uns auf Studien der Industriellenvereinigung (2012) und
des WIFO (2010), die von jährlichen Einsparungsmöglichkeiten im Um-
fang von 3-5 Mrd. D ausgehen.
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Im nächsten Abschnitt wird auf der Basis aktueller Reformvorschläge zur
Lohn- und Einkommensteuer und zur Gegenfinanzierung eine Reformal-
ternative abgeleitet, die für eine Mikrosimulationsanalyse hinreichend kon-
kretisiert ist. In Kapitel 3 stellen wir das Mikrosimulationsmodell ATTM und
unsere Vorgehensweise zur Schätzung des zu erwartenden Aufkommens
einer Vermögenssteuer vor. Unsere Simulationsergebnisse zu den Auf-
kommens- und Verteilungswirkungen der Reformalternative werden in Ka-
pitel 4, die Schätzergebnisse zum Vermögenssteueraufkommen in Kapi-
tel 5 präsentiert. Kapitel 6 fasst unsere wichtigsten Ergebnisse und die
Schlussfolgerungen unserer Analyse zusammen.

2. Begründung und Ausgestaltung einer Steuerreform
für Österreich

2.1 Reform der Lohn- und Einkommensteuer

In Österreich ist die Lohn- und Einkommensbesteuerung durch hohe
Grenzsteuersätze bei gleichzeitiger Aushöhlung der Bemessungsgrundla-
ge gekennzeichnet. Insgesamt entspricht die gegenwärtige Struktur der
Lohn- und Einkommensbesteuerung in Österreich nicht der Forderung
nach einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger
Senkung der Grenzsteuersätze.4 Aus wirtschaftspolitischer Sicht gelten
insbesondere der hohe Eingangssteuersatz und die starke Belastung ge-
ringer Erwerbseinkommen als problematisch, da sie die finanziellen Ar-
beitsanreize im Niedriglohnbereich schwächen und damit zur Verfesti-
gung der Arbeitslosigkeit beitragen.5 Zudem wirkt aufgrund der relativ
starken Belastung geringer und mittlerer Einkommen durch die Sozialbei-
träge die Abgabenbelastung insgesamt (Lohn- und Einkommensteuer
sowie Sozialbeiträge) ab der oberen Sozialversicherungsgrenze (Höchst-
bemessungsgrundlage) regressiv. Problematisch erscheinen zudem die
vielen Sonderregelungen, insbesondere die begünstigte Besteuerung von
Sonderzahlungen (13. und 14. Monatsgehalt) sowie diverse spezifische
Absetzbeträge (z. B. Arbeitnehmer- und Pensionistenabsetzbetrag), die
neben dem relativ hohen allgemeinen Freibetrag gewährt werden. Durch
die mit den vielen steuerlichen Begünstigungen verbundene Aushöhlung
der Bemessungsgrundlage und die relativ hohen nominalen Grenzsteuer-
sätze erscheint die steuerliche Belastung wesentlich höher, als sie effektiv
ist. Dazu kommt aufgrund der fehlenden Indexierung des Steuersystems
und der Familienleistungen an die laufenden Preissteigerungen eine aus-
geprägte „kalte Progression“, die auch bei konstantem oder sinkendem
Realeinkommen zu deutlich höheren Steuerbelastungen führt. Dies ist
auch wegen der damit verbundenen nicht intendierten Verteilungseffekte
problematisch.
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Die seitens der Wissenschaft und der Politik für Österreich vorliegenden
Vorschläge zur Reform der Lohn- und Einkommensbesteuerung sind nicht
ausreichend konkretisiert, um deren Aufkommens- und Verteilungswir-
kungen empirisch abschätzen zu können. Ausgehend von diesen Reform-
vorschlägen spezifizieren wir hier daher eine konkrete Reform der Lohn-
und Einkommensteuer, die ähnlich wie in Steiner und Wakolbinger (2008)
ausgestaltet ist. Die Reform soll die kalte Progression ausgleichen, das
bestehende System vereinfachen und durch niedrigere Grenzsteuersätze
insbesondere im unteren und mittleren Einkommensbereich die Arbeits-
anreize verbessern. Die Vereinfachung des Steuersystems ist mit einer
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch die Abschaffung ver-
schiedener Steuervergünstigungen verbunden. In Tabelle 1 sind die we-
sentlichen Parameter des Status quo und der Reformalternativen gegen-
übergestellt.

Der nominale Eingangsgrenzsteuersatz wird von derzeit 36,5% auf 25%
gesenkt, der Grundfreibetrag wird von derzeit 11.000 auf 12.500 D im Ba-
sisjahr 2014 erhöht. Die begünstigte Besteuerung des 13. und 14. Monats-
gehalts (des „Jahressechstels“) mit 6% entfällt, ebenso wie die als Kom-
pensation für diese Steuervergünstigung für Arbeitnehmer gedachte
begünstigte Besteuerung (nicht entnommener) Gewinne von Einzelunter-
nehmern.6 Die Erhöhung des Grundfreibetrags soll zum einen die kalte
Progression, zum anderen den Wegfall der begünstigten Besteuerung des
13. und 14. Monatsgehalts sowie spezieller Freibeträge partiell ausglei-
chen. Zum Ausgleich der kalten Progression werden der Grundfreibetrag
und die Grenzen der Progressionsstufen mit der durchschnittlichen Preis-
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Tabelle 1: Tarifreform

Status quo 2014/2018 Reformalternativen

Einkommens-
grenzen

(Euro/Jahr)

Grenz-
steuersatz

(%)

Einkommens-
grenzen

(Euro/Jahr)

Grenz-
steuersatz

(%)
Verbreiterung Bemessungsgrundlage

bis 11.000 0,0 bis 12.500 0 Keine gesonderte Besteuerung von Sonderzahlungen
(13. u. 14. Monatsgehalt);

Abschaffung der begünstigten Besteuerung (nicht ent-
nommener) Gewinne bei Einzelunternehmen;
Abschaffung von Arbeitnehmer-, Verkehrs-, Pensionisten-
und Landarbeiterabsetzbetrag;
Indexierung aller verbleibenden Absetzbeträge (z. B. Allein-
erzieher-/-verdienerabsetzbetrag, Kinderabsetzbetrag);
Variante „Durchgängige Anpassung“ (Indexierung von
Familienbeihilfe/Kinderbetreuungsgeld an die Inflationsrate);
Variante „FBH/KBG gemäß Regierungsbeschluss“ (Erhöhung
der Familienbeihilfe und des Kinderbetreuungsgeldes gemäß
Regierungsbeschluss).

11.000-25.000 36,5 12.501-30.000 25

25.000-60.000 43,2 30.001-51.960 33

>60.000 50,0 51.961-70.000 40

>70.000 47



steigerung seit 2005, dem Jahr der letzten größeren Steuerreform, fortge-
schrieben. Entsprechend beginnt die nächste Progressionsstufe bei
30.000 D statt wie bisher bei 25.000 D. Ab dann gilt ein Grenzsteuersatz
von 33%. Im oberen Einkommensbereich führen wir eine zusätzliche Pro-
gressionsstufe bei 51.960 D ein, in der ein Grenzsteuersatz von 40% gilt.
Da ab dieser Steuerbemessungsgrundlage keine Arbeitnehmer-Sozial-
beiträge mehr anfallen, kann durch diese zusätzliche Progressionsstufe
die regressive Wirkung, die von der Höchstbemessungsgrundlage aus-
geht, etwas entschärft werden. Ab einer Bemessungsgrundlage von
70.000 D erhöht sich der Grenzsteuersatz auf 47%. Zusätzlich zu den Än-
derungen bei Grundfreibetrag und Progressionsstufen werden die verblei-
benden Absetz- und Freibeträge an die Inflation angepasst. Als Basisjahr
für die Indexierung des Steuersystems (mit Ausnahme des Kinderabsetz-
betrags, der 2008 erhöht wurde, und des erst 2009 eingeführten Kinder-
freibetrags), haben wir den Zeitpunkt der letzten größeren Steuerreform
2005 gewählt. Die Basisjahre für Kinderabsetzbetrag und Kinderfreibetrag
sind entsprechend 2008 bzw. 2009.

Zusätzlich zu den erwähnten Änderungen des Steuersystems spezifizie-
ren wir in einer Reformalternative die von der neuen Regierung geplante
Anpassung der Familienbeihilfe und des Kinderbetreuungsgeldes.7 Diese
sieht vor, die Familienbeihilfe im Juli 2014 durchschnittlich um 4%, 2016
und 2018 um jeweils weitere 2% zu erhöhen.8, 9 Für das Kinderbetreu-
ungsgeld plant die Regierung, die derzeit vier Pauschalvarianten, die sich
durch die Bezugsdauer sowie den monatlich ausbezahlten Betrag unter-
scheiden, auf eine zusammenzuführen. Dabei soll eine Gesamtsumme
auf beliebig viele Bezugsmonate von den Beziehern individuell aufgeteilt
werden können.10 Die Höhe der Gesamtsumme wurde allerdings noch
nicht bekanntgegeben, weshalb wir hier davon ausgehen, dass es wie bis-
her zu keiner Anpassung kommt.

In einer weiteren Reformalternative berücksichtigen wir eine durchgän-
gige Indexanpassung auch bei Familienbeihilfe und Kinderbetreuungs-
geld. Für die Familienbeihilfe bildet der Zeitpunkt der letzten größeren Er-
höhung (2001) das Basisjahr. Für das Basisjahr 2014 haben wir die
verbleibenden Absetz- und Freibeträge des Steuersystems daher um 19,3
bzw. 11,1 Prozent (Kinderabsetzbetrag und Kinderfreibetrag11) erhöht.
Die Erhöhung der Familienbeihilfe aufgrund der Indexanpassung beträgt
28,7% und die Erhöhung des Kinderbetreuungsgeldes 11,1%. Für das Si-
mulationsjahr 2018 betragen die Erhöhungen der Absetz- und Freibeträge
29,3%, der Familienbeihilfe 39,4% sowie des Kinderbetreuungsgeldes,
Kinderabsetz- und Kinderfreibetrags 20,4%. Zusätzlich werden die in Ta-
belle 1 dargestellten Steuer-Progressionsstufen der Reformalternative um
8,3 Prozent (prognostizierte Inflation 2014 bis 2018, vgl. dazu Bundesmi-
nisterium für Finanzen 2013) angehoben, da der Steuerreformvorschlag
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eine durchgängige jährliche Indexierung aller Parameter des Systems vor-
sieht.

2.2 Finanzierung der Reformalternativen

Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren gestiegenen Staatsver-
schuldung und der in der wirtschaftspolitischen Diskussion als erforderlich
angesehenen Budgetkonsolidierung sollte die Reform der Lohn- und Ein-
kommensbesteuerung ohne zusätzliche Belastung der öffentlichen Haus-
halte erfolgen. Die Gegenfinanzierung der Steuerausfälle könnte durch
andere Steuern, wie z. B. eine Vermögenssteuer, und/oder Ausgabenkür-
zungen erfolgen.

2.2.1 Vermögenssteuer

Aktuell wird in Österreich über die Wiedereinführung einer allgemeinen
Vermögenssteuer diskutiert. Im internationalen Vergleich ist der Anteil der
Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern an den gesamten Steuer-
einnahmen in Österreich sehr gering.12 Allerdings wird nur noch in weni-
gen Ländern eine reine Vermögenssteuer angewendet (z. B. in Frankreich
und Norwegen), die in Österreich 1993 abgeschafft wurde. Größere Be-
deutung haben die Grundsteuer sowie Erbschafts- und Schenkungssteu-
ern, die in Österreich 2008 abgeschafft wurden. Als Hauptargument für
eine Vermögenssteuer wird vor allem ihre Verteilungswirkung genannt.
Vermögen sind in Österreich sehr ungleich verteilt,13 und eine Vermö-
genssteuer könnte einer weiter zunehmenden Konzentration von Vermö-
gen zumindest entgegenwirken.

Die in Diskussion stehenden Vermögenssteuermodelle sehen hohe
Freibeträge vor, weshalb bei einer Einführung wohl nur ein sehr kleiner
Teil der Bevölkerung Vermögenssteuern zahlen müsste. Auch soll die Ein-
führung einer Vermögenssteuer mit einer Entlastung der Arbeitseinkom-
men verbunden sein. Gegen eine Vermögenssteuer werden vor allem Effi-
zienzargumente angeführt. Von der Besteuerung von Vermögen gehen
negative Anreize auf die Kapitalbildung und die Investitionstätigkeit aus.
Dies betrifft insbesondere die Besteuerung von Finanz- und Firmenvermö-
gen. Wenn sich die Steuer nicht auf die Substanz auswirken soll, muss sie
aus den Erträgen bezahlt werden und wirkt somit wie eine Besteuerung
der Kapitalerträge. Des Weiteren ist eine Vermögenssteuer mit ver-
gleichsweise hohen Verwaltungs- und Erhebungskosten verbunden.14

Unklar ist, wie groß die Gefahr der Abwanderung sehr vermögender Haus-
halte bei der Einführung einer Vermögenssteuer wäre. Ebenso ist das po-
tenzielle Ausmaß an Aktivitäten zur Steuervermeidung und Steuerhinter-
ziehung schwer absehbar. Ein großes Hindernis für die Einführung einer
Vermögenssteuer ist zudem das bestehende Bankengeheimnis in Öster-
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reich. Dadurch könnte Finanzvermögen problemlos vor den Behörden
versteckt werden. Hier würde bei der Einführung einer Vermögensteuer je-
denfalls Handlungsbedarf bestehen.

Ebenso wie bei der Besteuerung von Arbeitseinkommen gibt es also
auch bei der Besteuerung von Vermögen einen Trade-off zwischen Effi-
zienz und Gerechtigkeit. Wenn bei einer einnahmeneutralen Steuerreform
die Effizienzgewinne, die durch eine Senkung der Einkommensteuer ent-
stehen, größer sind als die Effizienzverluste, die durch die Einführung
einer Vermögensteuer entstehen, kann auch aus Effizienzgründen für die
Einführung einer Vermögenssteuer argumentiert werden. In der theoreti-
schen Literatur wird eine Vermögenssteuer weitgehend als äquivalent zu
einer Steuer auf Kapitaleinkommen betrachtet, weshalb es kaum theoreti-
sche Arbeiten zu einer reinen Vermögenssteuer gibt. Die Frage, ob Kapi-
taleinkommen besteuert werden sollen, ist eine der umstrittensten Fragen
in der Steuertheorie. Lange dominierte in der Optimalsteuer-Literatur die
Sichtweise, dass Kapitaleinkommen nicht besteuert werden sollten.15 Die-
ses Ergebnis beruht u. a. auf der Annahme, dass bereits kleine Verände-
rungen der Zinssätze stark verzerrenden Wirkungen auf die private Er-
sparnis und Kapitalbildung haben, wofür es aber kaum empirische
Evidenz gibt.16 In den letzten Jahren sind einige sehr prominente Arbeiten
erschienen, die dem Resultat, dass Kapitaleinkommen nicht besteuert
werden sollten, widersprechen.17 Es würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen, diese Diskussion ausführlich darzustellen. Wir verweisen hier
auf Banks und Diamond (2010) und Kopczuk (2013), die diese Debatte
ausführlich behandeln.

Die jüngeren Resultate deuten darauf hin, dass es auch aus theoreti-
scher Sicht starke Argumente für die Besteuerung von Kapitaleinkommen
gibt. Allerdings kann daraus nicht automatisch abgeleitet werden, dass
dies in Form einer Vermögensteuer passieren sollte. Bei der Überlegung
zur Äquivalenz von Vermögensteuer und Kapitaleinkommensteuer ist zu
berücksichtigen, dass eine Vermögenssteuer den Vermögensstand und
nicht den Ertrag als Bemessungsgrundlage hat. Je geringer der Ertrag,
desto höher ist der zur Vermögenssteuer äquivalente Kapitaleinkom-
menssteuersatz, was bedeutet, dass die Vermögenssteuer niedrige Erträ-
ge implizit stärker besteuert als hohe Erträge. Dieser Effekt lässt eine Ver-
mögensteuer weniger attraktiv als eine direkt Besteuerung der Erträge
erscheinen. Ein weiterer Nachteil der Vermögensteuer gegenüber der di-
rekten Besteuerung der Erträge ist, dass der Vermögensbestand oft
schwieriger zu ermitteln ist als der Ertrag.

Als Bemessungsgrundlage für die Vermögenssteuer dient das gesamte
Nettovermögen eines Haushaltes. Das Nettovermögen umfasst den Wert
aller Vermögensbestände abzüglich der Verbindlichkeiten. Die Vermö-
gensbestände bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Immobi-
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lienvermögen, Finanzvermögen, Betriebsvermögen und sonstiges Ver-
mögen (z. B. Schmuck, Fahrzeuge).18 In Kapitel 3 bei der Beschreibung
der Daten und des Mikrosimulationsmodells gehen wir noch genauer auf
die verschiedenen Vermögenskomponenten ein. In der politischen Dis-
kussion erhält die Besteuerung von Betriebsvermögen durch eine Vermö-
genssteuer besondere Aufmerksamkeit.19 Es wird argumentiert, dass vor
allem mittelständische Unternehmen durch eine Vermögenssteuer in Be-
drängnis geraten würden. Aus diesem Grund analysieren wir auch eine
Variante, bei der es einen gesonderten Freibetrag für Betriebsvermögen
gibt. Wir präsentieren Aufkommensschätzungen für die folgenden drei
Steuermodelle, wobei die Steuer auf Ebene der Haushalte erhoben wird
und somit die Freibeträge pro Haushalt gelten:

– Linearer Tarif mit einem einheitlichen Steuersatz von 0,5% und einem
allgemeinen Freibetrag von 1 Mio. D.

– Progressiver Tarif (Stufengrenzsatztarif) mit einem allgemeinen Frei-
betrag von 1 Mio. D und einem Grenzsteuersatz von 0,25% für Netto-
gesamtvermögen zwischen 1 und 2 Mio. D, 0,33% zwischen 2 und 3
Mio. D, 0,5% zwischen 3 und 4 Mio. D und 0,67% für Vermögen über
4 Mio. D.

– Progressiver Tarif mit Freibetrag für das Betriebsvermögen von 2 Mio. D
zusätzlich zu dem allgemeinen Freibetrag von 1 Mio. D und dem Stu-
fengrenzsatztarif wie oben.

Da der allgemeine Freibetrag für das Nettogesamtvermögen von 1 Mio. D
auch unter dem Vermögenssteuermodell III bestehen bleibt, bleibt ein
Haushalt mit einem Betriebsvermögen von über 2 Mio. bis zu einem Ge-
samtvermögen von 3 Mio. D steuerfrei. Dies führt dazu, dass etwa 90% der
Unternehmen, bei denen ein Haushaltsmitglied eine aktive Rolle als Un-
ternehmer einnimmt („Mittelständler“), von der Vermögenssteuer ver-
schont bleiben dürften. Mit Bezug auf den im Zentrum der öffentlichen Dis-
kussion stehenden „Mittelständler“ berücksichtigen wir nur das Betriebs-
vermögen das in Unternehmen gebunden ist, bei denen nach der im
HFCS erhobenen Information mindestens ein Haushaltsmitglied eine akti-
ve Rolle als Unternehmer einnimmt. Anteile am Betriebsvermögen von
Unternehmen, in dem kein Haushaltsmitglied aktiv tätig ist, werden hinge-
gen dem Finanzvermögen zugeordnet.20

2.2.2 Einsparungsmaßnahmen

Vor allem von Arbeitgeberseite wird regelmäßig gefordert, die Staats-
quote in Österreich zu verringern. Auch von Seite der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute21 wird immer wieder Effizienzsteigerungspotenzial im Be-
reich der öffentlichen Ausgaben geortet. Im Kontext dieser Studie würde
durch diverse Einsparungsmaßnahmen Spielraum für eine Lohn- und Ein-
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kommensteuerreform geschaffen werden. Das größte Einsparungspoten-
zial wird in den Bereichen Pensionen, Gesundheit und Verwaltung sowie
bei den Förderungen und Subventionen gesehen.22

Der Anteil der Pensionsausgaben am BIP ist mit 12% im internationalen
Vergleich sehr hoch.23 Vor allem das niedrige Pensionsantrittsalter bei
gleichzeitig hoher Ersatzrate ist problematisch. Daher wird etwa im Wirt-
schaftsbericht über Österreich von der OECD (2013) gefordert, sämtliche
Anreize zur Frühpension abzuschaffen und die Beschäftigungsmöglich-
keiten für Ältere zu verbessern. Bekannte Forderungen in diesem Zusam-
menhang sind ein gänzliches Auslaufen der Langzeitversichertenrege-
lung („Hacklerregelung“), eine raschere Anpassung des gesetzlichen
Frauenpensionsalters an das der Männer und die Einschränkung der Zu-
gangsmöglichkeiten zur Invaliditätspension. Einige Verschärfungen traten
bereits in Kraft. So wurde mit 1.1.2014 der Zugang zur Invaliditätspension
erschwert. Die befristete Invaliditätspension wurde für unter 50-Jährige
abgeschafft und durch Rehabilitations- und Umschulungsmaßnahmen
soll dafür gesorgt werden, dass ältere Dienstnehmer mit gesundheitlichen
Problemen länger im Arbeitsprozess bleiben können. Außerdem wird der
Zugang zur vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer
(„Hacklerregelung“) und der Anspruch auf Korridorpension bis 2017
schrittweise verschärft. Im Regierungsprogramm wird als Ziel genannt,
das faktische Pensionsantrittsalter von 58,4 Jahren (Stand 2012) bis 2018
auf 60,1 Jahre zu erhöhen. Es wird sich zeigen, wie die aktuell getroffenen
Maßnahmen dazu beitragen werden. Um dem langfristigen Kostenanstieg
im Pensionssystem entgegenwirken zu können,24 werden jedoch weiterer
Reformmaßnahmen erforderlich sein.

Auch der Anteil der öffentlichen Gesundheitsausgaben an der Wirt-
schaftsleistung ist im europäischen Vergleich in Österreich sehr hoch.
Neben dem hohen Leistungsumfang des öffentlichen Gesundheitssys-
tems sind hierfür vor allem die verhältnismäßig große Bedeutung des (teu-
ren) stationären Bereichs (z. B. die hohe Krankenhausbettendichte) und
das Vorhandensein von Parallelstrukturen in der Behandlung verantwort-
lich. Mit der aktuellen Gesundheitsreform werden bereits erste Schritte in
die richtige Richtung gesetzt, es scheint aber noch Spielraum für weitere
Effizienzsteigerungen zu geben. Dies ist auch im Hinblick auf die zukünfti-
gen zusätzlichen Belastungen des öffentlichen Gesundheitssystems
durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft von besonderer Bedeu-
tung.

Im Bereich der Verwaltung ist etwa Einsparungspotenzial bei der Zu-
sammenführung von Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenkompeten-
zen vorhanden. Hier herrscht in Österreich große Intransparenz, und poli-
tische Verantwortlichkeiten sind oft nicht klar erkennbar. Das WIFO (2010)
fordert in diesem Zusammenhang, dass sich die Kompetenzaufteilung
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zwischen Bund und Ländern am Gedanken einer definierten Leistungsbe-
ziehung orientieren sollte. Der Bund soll die strategischen Ziele setzen
und als Auftraggeber fungieren, während die Länder die Rolle ausführen-
der Einheiten einnehmen sollten. Einsparungspotenzial wird auch bei
einer Reform des öffentlichen Dienst- und Besoldungsrechts geortet. Eine
Erhöhung der Flexibilität und der Mobilität (räumlich und fachlich) des Per-
sonals kann dazu beitragen, dass die vorhandenen Personalressourcen
effizienter eingesetzt werden. Ebenso könnten eine Abflachung der Besol-
dungsschemata und ein stärkerer Fokus auf Leistungsentlohnung zu Ein-
sparungen führen.25 Weitere Vorschläge für Einsparungen im Bereich der
Verwaltung sind die Fusion kleiner Gemeinden sowie die Zusammenle-
gung von Behörden und Agenturen (z. B. die Wetterdienste von ZAMG,
Austro Control und Bundesheer sowie der Statistikeinrichtungen des Bun-
des und der Länder).

Auch im Bereich der Förderungen und Subventionen ist sowohl hinsicht-
lich der Höhe der Förderungen (und deren Effizienz) als auch bei deren
Organisation und Verwaltung Einsparungspotenzial vorhanden. Im inter-
nationalen Vergleich liegt Österreich im Spitzenfeld,26 was das Fördervo-
lumen betrifft. Pitlik et al. (2008) schätzen, dass im Bereich der Förderun-
gen ein langfristiges Effizienzsteigerungspotenzial von 3,5-5 Mrd. D pro
Jahr existiert. In diesem Bereich erscheinen relativ rasch umsetzbare Ein-
sparungen möglich, sofern der politische Wille dazu vorhanden ist. Vor-
stellbar wäre etwa eine Kürzung der Förderungen um pauschal 10%,
womit sich ein Einsparungspotenzial von ca. 1 Mrd. D jährlich ergeben
würde.27 Aus ökonomischer Sicht wäre allerdings eine differenzierte Kor-
rektur des Fördervolumens nach bestimmten Kriterien einer pauschalen
Kürzung vorzuziehen. Aufgrund verschiedenster politischer Begehrlich-
keiten dürfte dies allerdings politisch schwieriger durchsetzbar sein. Eine
weitere relativ rasch umsetzbare Maßnahme ist die Einführung einer
Transparenzdatenbank zur Vermeidung von Doppel- und Mehrfachförde-
rungen.

Obwohl es in den genannten Bereichen sicherlich erhebliches Einspa-
rungspotenzial gibt, durch das mittel- bis langfristig die fiskalischen Kosten
einer Steuerreform finanziert werden könnten, ist letztlich der politische
Wille zur Umsetzung ausschlaggebend. Es ist jedoch zu bedenken, dass
es bei solchen Reformen in der Regel einer langen Vorlaufzeit für Ver-
handlungen und Umsetzung bedarf, und Ausgabenkürzungen z. B. im Be-
reich der Renten und Gesundheitsausgaben erst längerfristig budgetwirk-
sam werden. Eine Steuerreform wirkt sich dagegen sofort auf das Budget
aus. In Zeiten der Budgetkonsolidierung erscheint es daher als problema-
tisch, eine Steuerreform ausschließlich mit angekündigten oder sich in
Vorbereitung befindenden Einsparungsmaßnahmen zu finanzieren. Kurz-
fristiges Einsparungspotenzial sehen wir am ehesten im Bereich der För-
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derungen und Subventionen. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob dieses
für die Finanzierung einer Steuerreform ausreicht.

3. Mikrosimulation der Reformalternative und Schätzung
des Vermögensteueraufkommens

3.1 Mikrosimulationsmodell ATTM

Wir analysieren die Entlastungs- und Aufkommenswirkungen der im vor-
hergehenden Kapitel beschriebenen Reformalternative der Lohn- und Ein-
kommensteuer und der Familienleistungen auf Basis des Steuer-Transfer-
Mikrosimulationsmodells „Austrian Tax-Transfer Model“ (ATTM).28 Das
ATTM basiert auf den Mikrodaten der „Gemeinschaftsstatistiken über Ein-
kommen und Lebensbedingungen“ („Statistics on Income and Living Con-
ditions“, SILC). Ein wesentlicher Vorteil der SILC-Daten besteht darin,
dass der für Verteilungsanalysen zentrale Haushaltszusammenhang be-
rücksichtigt werden kann.29 SILC erfasst die in Österreich in Privathaus-
halten lebende Bevölkerung auf Basis einer nach Bundesland und Haus-
haltsgröße geschichteten Stichprobe. Neben den einzelnen Einkommens-
komponenten werden insbesondere auch Informationen zu haushaltsspe-
zifischen Variablen (Familienstand, Kinder, Erwerbsstatus) erfasst, die für
Verteilungsanalysen von zentraler Bedeutung sind.30 Die in SILC für 2009
nachgewiesenen Einkommensdaten werden mit der durchschnittlichen In-
flationsrate bis zum Jahr 2013 fortgeschrieben. Die SILC-Daten können
mittels der Hochrechnungsfaktoren auf die Gesamtpopulation hochge-
rechnet werden.31

Das ATTM bildet den Steuertarif für die verschiedenen Einkommensar-
ten, die Sozialabgaben (Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeiträge), die Aus-
gleichs- und Ergänzungszulagen für Pensionen, die Familienförderungs-
maßnahmen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Mehrkindzuschlag
sowie die Familienzuschüsse der Bundesländer) und die Bedarfsorientier-
te Mindestsicherung ab. Das ATTM bestimmt für die Population der natür-
lichen Personen die festgesetzte Einkommensteuer sowie die anzurech-
nende Lohnsteuer und die anzurechnenden Kapitalertragsteuern für
jeden im Datensatz enthaltenen Steuerpflichtigen im jeweiligen Simula-
tionsjahr. Dabei werden die Veränderung der steuerpflichtigen Einkünfte,
die sonstigen steuerrelevanten Merkmale sowie die im Veranlagungsjahr
geltenden steuerlichen Regelungen berücksichtigt. Simuliert werden die
Wirkungen, die sich für die Steuerbelastung bezogen auf die Besteue-
rungsgrundlagen des Veranlagungsjahrs 2009 ergeben („Entstehung“).
Die unmittelbaren Wirkungen auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen
der Steuerpflichtigen im Rahmen der Lohnsteuer oder der Einkommen-
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steuer-Vorauszahlungen und somit die kassenmäßigen Steuereinnahmen
können davon abweichen.

Im ATTM können auch die zu erwartenden Beschäftigungseffekte von
Steuer- und Transferreformen simuliert werden. Wir verzichten hier jedoch
darauf, da diese für die in Abschnitt 2.1 definierte Tarifreform relativ klein
sind und die im Folgenden analysierten Aufkommens- und Verteilungswir-
kungen nur geringfügig beeinflussen würden.32

3.2 Schätzung der Bemessungsgrundlage für eine Vermögenssteuer

Wir verwenden den „Household Finance and Consumption Survey“
(HFCS) als Datenbasis zur Berechnung der Bemessungsgrundlage für
eine Vermögenssteuer. Der HFCS erfasst erstmals die Vermögenssitua-
tion privater Haushalte in Österreich und wird im Auftrag der Europäischen
Zentralbank (EZB) in 15 Euro-Ländern durchgeführt. In Österreich werden
die Daten von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gemeinsam
mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) erhoben.33 Neben
zahlreichen sozioökonomischen Variablen (Einkommen, Haushaltsstruk-
tur, Alter und Bildung des Haushaltsvorstands etc.) wird das Vermögen
der privaten Haushalte detailliert erhoben, das differenziert nach den
Komponenten Immobilienvermögen (z. B. Hauptwohnsitz, Nebenwohn-
sitz), Finanzvermögen (z. B. Sparbücher, Aktien, Anleihen), Firmenvermö-
gen und sonstiges Vermögen (z. B. Fahrzeuge, Schmuck) angegeben
wird. Der Wert dieser Vermögensbestandteile wird den Verbindlichkeiten
gegenübergestellt, woraus das Nettovermögen eines Haushalts resultiert.
Zum Firmenvermögen zählt ein Betrieb, der sich im Eigentum des Haus-
halts befindet (oder an dem der Haushalt Anteile hält) und in dem zumin-
dest ein Haushaltmitglied aktiv tätig ist. Betriebsvermögen in der Form von
stillen Beteiligungen wird genauso wie der Besitz von Aktien dem Finanz-
vermögen zugerechnet.

Ein bekanntes Problem von Umfragedaten zur Vermögenslage privater
Haushalte besteht darin, dass sehr hohe Vermögen nicht oder nicht reprä-
sentativ erfasst werden.34 Sehr vermögende Haushalte gelangen entwe-
der nicht in die Stichprobe und wenn doch, nehmen sie in der Regel an sol-
chen Befragungen nicht teil. Daher ist der Datensatz ab ungefähr 4 Mio. D
Nettovermögen sehr dünn, die reichste Person im Datensatz hat ein Net-
tovermögen von etwa 14 Mio. D. Allerdings weiß man, dass es in Öster-
reich einige Milliardäre gibt (siehe z. B. die jährlich veröffentlichte Liste der
reichsten Österreicher im magazin „Trend“).35 Daraus kann man schlie-
ßen, dass es hier eine Lücke in der Datenlage am rechten Rand der Vertei-
lung gibt. Da aber für die hier gestellte Fragestellung zur Aufkommens-
schätzung einer Vermögenssteuer die Topvermögen besonders relevant
sind, wenden wir eine in der Literatur gängige Methode zur Schließung
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dieser Lücke an.36 Die Grundidee bei dieser Methode ist, den rechten
Rand der Verteilung mithilfe der Pareto-Verteilung zu schätzen. Es ist be-
kannt, dass der rechte Rand von Einkommens- und Vermögensverteilun-
gen recht gut durch die Pareto-Verteilung approximiert werden kann. Wir
nützen diese Eigenschaft und können so die oben erwähnte Lücke schlie-
ßen.

Ein weiteres Problem stellen fehlende Vermögensangaben aufgrund
von Antwortverweigerungen in den HFCS-Daten dar. Da diese als nicht
rein zufällig angenommen werden, sondern insbesondere auch von der
Höhe des Vermögens abhängen, wäre deren Vernachlässigung mit der
Gefahr verzerrter und inkonsistenter Schätzung statistischer Maßzahlen
verbunden. Um diese potenzielle Selektionsverzerrung zu vermeiden,
werden in der HFCS imputierte Werte für fehlende Vermögensangaben
bereitgestellt, sodass für jeden Haushalt fünf unterschiedliche Vermö-
genswerte zur Verfügung stehen, die als „Implicants“ bezeichnet werden.
Entsprechend können Analysen der Vermögensdaten auf zwei unter-
schiedliche Methoden durchgeführt werden. Eine Möglichkeit wäre, zuerst
die Mittelwerte der Vermögensangaben über alle fünf Beobachtungen für
jeden einzelnen Haushalt zu bilden und die interessierende Statistik auf
der Basis dieser Mittelwerte zu berechnen. Eine alternative Möglichkeit
wäre, statistische Maßzahlen zuerst mit jeder einzelnen dieser Beobach-
tungen zu berechnen und dann den Mittelwert über die fünf resultierenden
Maßzahlen zu bilden. Bei Statistiken bzw. Maßzahlen, die auf linearen
Transformationen der Ursprungsdaten basieren (wie z. B. dem Mittelwert
einer Variablen), spielt es natürlich keine Rolle, welche Berechnungswei-
se gewählt wird. Bei Maßzahlen, die auf nicht-linearen Datentransforma-
tionen basieren, können sich die Ergebnisse jedoch unterscheiden. Wie
von den HFCS-Datenproduzenten empfohlen und auch in Fessler et al.
(2012) umgesetzt, führen wir alle Berechnungen mit der letzteren Methode
durch.

Unser Ansatz zur Imputation sehr großer Vermögen kann wie folgt be-
schrieben werden.37 Wir schätzen für die Daten aus dem HFCS eine Pare-
to-Verteilung für alle Haushalte mit einem Nettovermögen über 700.000 D,
was ungefähr den reichsten 7% der Haushalte entspricht. Bei der Schät-
zung ermitteln wir mittels Maximum-Likelihood-Methode für den Parame-
ter der Pareto-Verteilung („Pareto-Alpha“) einen Wert von α = 1,36. In
einem nächsten Schritt zensieren wir die HFCS-Daten bei 4 Mio. D ab, da
ab diesem Wert die Datenlage als problematisch erscheint, und imputie-
ren die Vermögen über die Pareto-Verteilung. Dabei fügen wir dem Origi-
naldatensatz knapp 28.000 Haushalte bzw. Hochrechnungsfaktoren
hinzu. Diese zusätzlichen Haushalte werden von den Haushaltsgewichten
im Intervall 700.000 – 4 Mio. D abgezogen, sodass die Gesamtanzahl der
Haushalte unverändert bleibt.
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Bei dieser Vorgehensweise ist entscheidend, ab welchem Wert man an-
nimmt, dass die Vermögen der Pareto-Verteilung folgen. Wir haben uns
aus mehreren Gründen für 700.000 D entschieden. Erstens können wir
ziemlich genau die Liste der reichsten Österreicher aus dem „Trend“-Ma-
gazin replizieren. Zweitens können wir mit der so geschätzten Pareto-
Verteilung recht genau das im HFCS-Datensatz im Bereich zwischen
700.000 und 4 Mio. D nachgewiesene Gesamtvermögen replizieren.38

Schließlich ist im Originaldatensatz mit knapp 200 Haushalten, die über
ein Gesamtnettovermögen von mindestens 700.000 D verfügen, noch eine
ausreichende Anzahl an Beobachtungen für eine relativ präzise Schät-
zung des α-Parameters verfügbar.39

Durch die Imputation sehr hoher Vermögen erhöht sich das Nettoge-
samtvermögen von 1 Billion D im Originaldatensatz auf rund 1,254 Billio-
nen (vgl. Tab. 2). Für die Haushalte mit Nettovermögen über 4 Mio. D im-
putieren wir ein Gesamtvermögen von 455,3 Mrd. D. Nach Korrektur der
Haushaltsgewichte ergibt sich für die Haushalte mit einem Vermögen
unter 4 Mio. ein Gesamtvermögen von ca. 790 Mrd. D. Im Originaldaten-
satz beträgt das Gesamtvermögen der Haushalte mit Nettovermögen über
4 Mio. nur 194 Mrd. D und jenes der Haushalte mit Nettovermögen unter

Tabelle 2: Gesamtvermögen vor und nach der Imputation sehr
hoher Vermögen im HFCS

Einheit Originaldaten
Mit imputiertem

Vermögen
>4 Mio. Euro

Nettogesamtvermögen Mrd. Euro 1.000,00 1.254,00

Vermögen ≤4 Mio. Euro Mrd. Euro 806,20 790,20

Vermögen >4 Mio. Euro Mrd. Euro 194,00 455,30

Vermögen oberste 1%
in % am Gesamtvermögen

Mrd. Euro 244,90
24,49

494,90
39,73

Mittelwert Euro 265.032 329.988

Median (50%-Perzentil) Euro 76.360 76.360

90%-Perzentil Euro 544.862 544.862

95%-Perzentil Euro 923.889 905.990

99%-Perzentil Euro 3.029.026 3.062.422

99,9%-Perzentil Euro 12.913.407 17.796.884

Perzentilverhältnisse

90%-Perzentil/Median 7,14 7,14

95%-Perzentil/Median 12,10 11,86

99%-Perzentil/Median 39,67 40,11

99,9%-Perzentil/Median 169,11 233,07

Gini-Koeffizient 0,77 0,81

Quelle: eigene Berechnungen mit HFCS-Daten.
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4 Mio. 806 Mrd. D. Die Differenz im Bereich unter 4 Mio. zwischen Original-
datensatz und adaptierten Datensatz entsteht durch die Korrektur der
Haushaltsgewichte in diesem Bereich (siehe Eckerstorfer et al. [2013]).
Das Vermögen der reichsten 1% Haushalte verdoppelt sich durch die Im-
putation sehr hoher Vermögen von rund 245 Mrd. auf knapp 500 Mrd. D,
der Anteil am jeweiligen Gesamtvermögen steigt von knapp 25 auf 40%.

Auch das durchschnittliche Nettovermögen erhöht sich beträchtlich von
rund 265.000 auf 330.000 D. Der Median und das 90%-Perzentil des Net-
togesamtvermögens bleiben unverändert bei 76.360 bzw. knapp 545.000 D,
da Vermögensimputationen nur im obersten Bereich der Verteilung erfol-
gen. Während aufgrund der Imputation sehr hoher Vermögen und der An-
passung der Haushaltsgewichte im Bereich zwischen 700.000 und 4 Mio. D
das 95%-Perzentil etwas sinkt, steigt das 99%-Perzentil und insbesonde-
re das 99,9%-Perzentil an. Während die obersten 0,1% der Haushalte
nach den Originaldaten über ein Vermögen von mindestens 12,9 Mio. D
verfügen, beträgt in den Daten mit Imputation der Vermögen über 4 Mio. D
das entsprechende Perzentil knapp 17,8 Mio. D.

Der Gini-Koeffizient als gebräuchliche summarische Maßzahl der Ver-
mögenskonzentration erhöht sich durch die Imputation sehr hoher Vermö-
gen von 0,77 auf 0,81. Die Vermögenskonzentration im oberen Bereich
der Verteilung wird durch die in Tab. 2 ausgewiesenen Perzentilverhältnis-
se ersichtlich. Das Verhältnis des 99%-Perzentils zum Median zeigt eine
starke Konzentration des Vermögens auf die reichsten Haushalte: Die 1%
reichsten Haushalte verfügen mindestens über das 40-Fache des Median-
vermögens. Dieses Verhältnis erhöht sich trotz der Imputation eines er-
heblichen Gesamtvermögens im obersten Bereich gegenüber den Origi-
naldaten nur geringfügig. Der relativ starke Anstieg des 99,9%-Perzentil-
verhältnisses von 169 in den Originaldaten auf 233 in den Daten mit Impu-
tation der Vermögen weist darauf hin, dass die Vermögen auch im ober-
sten Perzentil der Verteilung sehr stark konzentriert sind.

4. Aufkommens- und Verteilungseffekte
der Lohn-/Einkommensteuerreform

Die Simulationen der Aufkommens- und Verteilungseffekte der Refor-
malternativen werden für das Jahr 2014 mit gegenwärtigem Recht (Basis-
szenario) sowie für das Referenzjahr 2018 durchgeführt, auf das sich auch
die geplante mittelfristige Anpassung der Familienbeihilfe40 der Regie-
rungskoalition bezieht. Dazu werden die Einkommen aus SILC sowie die
Parameter des Steuer- und Transfersystems auf Basis von Prognosen
des Wachstums von Arbeitnehmerentgelten und Preisen von BMF (2013)
fortgeschrieben.41 Die Gegenüberstellung von zwei Simulationsjahren er-
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möglicht uns einerseits, die von der Bundesregierung geplante Anpas-
sung der Familienleistungen mit der weiteren Erhöhung 2018 durchgängig
zu simulieren. Andererseits können wir so auch zeigen, welche Effekte die
kalte Progression im Zeitraum 2014 bis 2018 nach sich zieht, sofern das
Steuer- und Transfersystem nicht angepasst wird.

4.1 Aufkommenseffekte

Aus Tab. 3 ist ersichtlich, dass das Aufkommen aus der Lohn-/Einkom-
mensteuer und den Sozialbeiträgen abzüglich der Transfers ohne Steuer-
reform und ohne Anpassung der Familienleistungen zwischen 2014 und
2018 um über 10 Mrd. D zunehmen würde. Davon entfielen knapp 6 Mrd. D
auf die Lohn- und Einkommensteuer und 5 Mrd. D auf die Sozialbeiträge.
Von der Steigerung des Steueraufkommens um 6 Mrd. D sind 2,2 Mrd.
durch die im Zeitraum 2014-2018 prognostizierte Inflation und weitere 1,6
Mrd. durch Reallohnsteigerungen erklärbar. Die restlichen 2,1 Mrd. D sind
auf die kalte Progression zurückzuführen. Im Jahr 2018 ist das Steuerauf-
kommen daher um 2,1 Mrd. D höher, als durch Reallohnsteigerungen und
die Inflation gerechtfertigt wäre. Der gesamte Anstieg des Aufkommens an
Sozialbeiträgen ist hingegen zur Gänze durch Inflation (3,5 Mrd. D) und
Reallohnwachstum (1,3 Mrd. D) erklärbar. Bei den Sozialbeiträgen tritt
daher keine kalte Progression auf, da im derzeit gültigen System die rele-
vanten Parameter (Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundlage,
Abstufungen bei Arbeitslosenversicherungsbeiträgen) jährlich in etwa im
Ausmaß der Inflation erhöht werden.

Sollte es in den nächsten Jahren zu keinen Anpassungen bei der Lohn-
und Einkommensteuer sowie der Familienleistungen kommen, ergäbe
sich eine stark steigende Belastung der Steuerzahler aufgrund der kalten
Progression. Hingegen wären die Reformalternativen mit deutlichen Steu-
erausfällen im Basisjahr und im Referenzjahr 2018 verbunden. Werden
die Familienleistungen nur entsprechend dem Regierungsbeschluss an-
gepasst, wäre die Reformalternative im Basisjahr 2014 mit fiskalischen
Kosten von knapp 3,2 Mrd. D verbunden, wovon nur knapp 120 Mio. D auf
die Anpassung der Familienleistungen entfallen. Im Referenzjahr 2018 er-
geben sich für diese Alternative fiskalische Kosten von etwa 5,8 Mrd. Euro,
wovon knapp 240 Mio. D auf die Anpassung der Familienleistungen entfal-
len. Werden zum Ausgleich der Inflation die Familienleistungen durchgän-
gig seit der letzten Erhöhung angepasst, ergeben sich deutlich höhere fis-
kalische Kosten: Im Basisjahr belaufen sie sich auf ca. 4,2 Mrd. D, 2018 auf
7,3 Mrd. D, wovon ca. 1,7 Mrd. D auf die Anpassung der Familienleistun-
gen entfallen. Die im Regierungsbeschluss vorgesehene Anhebung der
Familienleistungen reicht offenbar bei Weitem nicht aus, um die früheren
und in den nächsten Jahren zu erwartenden Preissteigerungen auszuglei-
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chen. Auf der anderen Seite wurden die Sachleistungen erheblich ausge-
weitet. Bemerkenswert ist außerdem, dass die fiskalischen Kosten der
Reformalternative mit durchgängiger Indexanpassung der Familienleis-
tungen noch immer deutlich unter dem Anstieg des Aufkommens aus
Lohn-/Einkommensteuer und der Sozialbeiträge liegen, der im Status quo
durch Reallohnsteigerungen und die kalte Progression zu erwarten ist.

Tabelle 3: Aufkommenseffekte (fiskalische Kosten) der
Steuerreform ohne/mit Reform der Familienbeihilfe (in Mio. Euro)

Aufkommen
im Status quo

Entlastung durch Steuerreform

FBH/KBG gemäß
Regierungsbeschluss

Durchgängige
Indexanpassung

2014 2018 2014 2018 2014 2018

Lohn-/EKSt 26.302 32.225 –3.030 –5.477 –3.030 –5.477

Sozialbeiträge 42.667 47.562 2 3 2 3

Arbeitslosengeld/Notstandshilfe 4.015 4.290 112 161 112 161

Familienbeihilfe/Kinderabsetzbetrag/
Kinderbetreuungsgeld

5.556 5.574 117 237 1.134 1.699

BMS 414 439 –12 –27 –19 –33

Sonstige 1.472 1.593 –4 –14 –7 –15

Saldo 57.512 67.892 –3.242 –5.832 –4.249 –7.287

Quelle: eigene Berechnungen mit fortgeschriebenen Werten von SILC 2009.

4.2 Verteilungseffekte

4.2.1 Entlastungswirkungen nach Einkommensdezilen

Durch die kalte Progression und die unzureichende Anpassung der Fa-
milienleistungen ergeben sich auch Umverteilungswirkungen, die aus ver-
teilungs- und sozialpolitischer Sicht problematisch sind. Diese sind für die
Reformalternativen in Tab. 4 durch die Abweichung der jeweiligen Entlas-
tung in den einzelnen Einkommensdezilen relativ zur Abgabenbelastung
im Status quo ausgewiesen. Einer üblichen Konvention folgend, teilen wir
die Personen nach ihrem sogenannten „Nettoäquivalenzeinkommen“
(NÄEK) im Status quo 2014 den Einkommensdezilen zu. Wie ebenfalls
üblich, berechnen wir die NÄEK mittels der modifizierten OECD-Äquiva-
lenzskala.42 Durch die Verwendung von Äquivalenzeinkommen soll be-
rücksichtigt werden, dass in der Regel nur ein Teil der Haushaltsmitglieder
eigenes Einkommen bezieht und dieses auch zum Wohl der restlichen
Haushaltsmitglieder eingesetzt wird. Die Verteilung der Äquivalenzein-
kommen bezieht sich auf Personen, sodass auch Kinder, die über kein
eigenes Einkommen verfügen, berücksichtigt werden können. Die Simula-
tionsergebnisse wurden mittels der mit Äquivalenzgewichten angepass-
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ten SILC-Personenhochrechnungsfaktoren auf die Gesamtpopulation
hochgerechnet.

Die Verteilung der Steuerentlastung auf die einzelnen Einkommensdezi-
le zeigt, dass im Status quo 2014 knapp ein Drittel des gesamten Nettoauf-
kommens des hier erfassten Steuer-Transfer-Systems auf das oberste
Einkommensdezil entfällt und die entsprechenden Anteile in den unteren
Einkommensdezilen relativ gering sind. Käme es zu keiner Änderung des
Status quo, würde sich die Steuerbelastung bis 2018 leicht zugunsten der
obersten drei Einkommensdezile verschieben. Die kalte Progression hätte
also leicht regressive Umverteilungswirkungen. Entsprechend ihrem
hohen Anteil am Steueraufkommen profitieren die oberen Einkommens-
dezile auch am stärksten von der Entlastung durch die Tarifreform. Aller-
dings werden die Haushalte in den unteren Einkommensdezilen relativ zu
ihrem Anteil am Nettosteueraufkommen in beiden Reformalternativen
stärker entlastet als in den oberen Dezilen. Die relative Entlastung der un-
teren Einkommensdezile fällt in der Reformalternative mit durchgängiger
Anpassung der Familienleistungen aber deutlich stärker aus als in der Re-
formalternative, bei der die Familienleistungen nur gemäß dem Regie-
rungsbeschluss angepasst werden. Im Referenzjahr 2018 ist die relative
Entlastung im untersten Einkommensdezil bei Ersterer mit 3,5% mehr als
doppelt so hoch wie bei Letzterer, während die relative Entlastung von
Personen insbesondere in den zwei obersten Einkommensdezilen in der
Reformalternative mit durchgängiger Indexanpassung der Familienleis-
tungen deutlich geringer ausfällt. Im Vergleich zum Basisjahr werden im
Referenzjahr 2018 Personen in den unteren Einkommensdezilen in bei-
den Reformalternativen relativ stärker entlastet.

4.2.2 Verteilung der Nettoäquivalenzeinkommen

Aus verteilungspolitischer Sicht ist vor allem von Interesse, wie sich die
steuerliche Entlastung bzw. der Anstieg des nominalen Nettohaushalts-
einkommens auf die einzelnen Einkommensbezieher verteilt. Die Vertei-
lung der NÄEK in Tab. 5 zeigt, dass sich sowohl im Basisjahr als auch im
Referenzjahr die relative Entlastung zwischen den beiden Reformalterna-
tiven nach Einkommensdezilen deutlich unterscheidet. In der Reformalter-
native mit Anpassung der Familienleistungen gemäß dem Regierungsbe-
schluss käme es in den oberen Einkommensdezilen zu einer deutlich
größeren relativen Entlastung als in den unteren Dezilen. Auch in der Re-
formalternative mit Anpassung der Familienleistungen im Basisjahr an die
vergangene Inflationsentwicklung („durchgängige Indexanpassung“) kä-
me es zu einer stärkeren relativen Entlastung in den oberen Einkommens-
dezilen; die Unterschiede zwischen den oberen und unteren Dezilen sind
aber weit weniger stark ausgeprägt. Ein ähnliches Bild zeigen die Simula-
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tionsergebnisse auch für das Referenzjahr 2018 bei einer entsprechend
höheren durchschnittlichen Entlastung: Während bei der ersten Reformal-
ternative die relative Entlastung im obersten Einkommensdezil knapp 4%
und im untersten Dezil nur 1,5% beträgt, unterscheidet sich die relative
Entlastung in diesen Einkommensbereichen bei der zweiten Reformalter-
native mit 4% bzw. 3,8% nur geringfügig.

Aus Tab. 6 ist ersichtlich, dass durch die Reformalternative mit durch-
gängiger Indexanpassung nicht erwerbstätige Personen, also insbeson-
dere auch Kinder, im Referenzjahr 2018 mit 6% im Vergleich zum Basis-
jahr am stärksten entlastet werden, während sich die relative Entlastung
für die anderen Gruppen nur geringfügig unterscheidet. Hingegen ergibt
sich bei der Reformalternative mit Anpassung der Familienleistungen
gemäß dem Regierungsbeschluss im Referenzjahr für Nicht-Erwerbs-
tätige nur eine durchschnittliche Entlastung von 3,8%.

5. Aufkommens- und Verteilungseffekte einer Vermögenssteuer

Anhand der adaptierten Daten des HFCS kann erstmals eine seriöse
Aufkommensschätzung einer Vermögenssteuer auf das Privatvermögen
österreichischer Haushalte durchgeführt werden.43 Leider ist trotz der
guten Datenqualität unsere Schätzung mit einigen Unsicherheiten verbun-
den. So ist das Ausmaß der Ausweichreaktionen auf eine solche Steuer
nur schwer absehbar. Es ist zu erwarten, dass es von Seite der betroffe-
nen Haushalte sowohl legale (Steuervermeidung) als auch illegale (Steu-
erhinterziehung) Bestrebungen geben wird, um die Bemessungsgrundla-
ge zu vermindern. Ebenso ist die Auswirkung der Vermögenssteuer auf
die Kapitalbildung und die Investitionstätigkeit schwer absehbar. Dieser
Effekt würde erst verzögert wirksam werden, also vor allem die mittel- bis
langfristigen Einnahmen aus der Steuer betreffen. Außerdem besteht eine
Abwanderungsgefahr sehr vermögender Haushalte. Eine weitere Unsi-
cherheit betrifft die Annahme, dass eine Vermögenssteuer ohne Ausnah-
men für bestimmte Vermögensbestandteile eingeführt wird (abgesehen
von der Variante mit dem zusätzlichen Freibetrag für Betriebsvermögen).
Es ist zu vermuten, dass eine Vermögenssteuer in dieser Reinform nur
schwer realisierbar sein wird, da davon auszugehen ist, dass verschiede-
ne Interessenvertretungen auf Ausnahmen oder Ermäßigungen für ihr
Klientel bestehen würden. Trotz dieser Unsicherheiten glauben wir, dass
unsere Berechnung einen plausiblen Anhaltspunkt bietet, da erstmals
Schätzungen auf solider Datenbasis gemacht werden können.

Bei unserer Aufkommensschätzung bleiben die oben erwähnten Aus-
weichreaktionen außer Acht, da diese ex ante kaum quantifizierbar sind.44

Ebenso werden Erhebungs- und Verwaltungskosten einer Vermögens-

224

Wirtschaft und Gesellschaft 40. Jahrgang (2014), Heft 2



steuer außer Acht gelassen. Daher sind unsere Ergebnisse als eine Ober-
grenze der tatsächlich realisierbaren Einnahmen zu verstehen. In Tab. 7
sind die Ergebnisse der Aufkommensschätzung zusammengefasst.

Tabelle 7: Aufkommensschätzung alternativer Vermögenssteuer-
modelle

Vermögen

Vermögenssteuer
Persönlicher Freibetrag = 1 Mio. Euro

Kein FB auf BV
Freibetrag BV:

2 Mio. Euro

Linearer Tarif,
Steuersatz =

0,5%
Progressiver Tarif

Progressiver
Tarif

Klasse Mrd. Euro Mrd. Euro Tarif (%) Mrd. Euro Mrd. Euro

<1 Mio. Euro 531,1 0 0 0 0

1-2 Mio. Euro 144,9 0,73 0,25 0,36 0,15

2-3 Mio. Euro 70,5 0,35 0,33 0,23 0,09

3-4 Mio. Euro 43,7 0,22 0,50 0,22 0,11

>4 Mio. Euro 455,3 2,28 0,67 3,05 2,51

Gesamt 1.245,5 3,57 – 3,86 2,87

Quelle: eigene Berechnungen mit HFCS Daten.

Aus Tabelle7 wird ersichtlich, dass das vorhandene Aufkommenspoten-
zial trotz der geringen Steuersätze und der hohen Freibeträge beträchtlich
ist. So könnte mit dem linearen Tarif (Freibetrag 1 Mio. D und Steuersatz
0,5%) ein jährliches Aufkommen von 3,57 Mrd. D erzielt werden, sofern es
zu keinen Ausweichreaktionen kommt. Bei einem progressiven Tarif mit
einem persönlichen Freibetrag von 1 Mio. D und den in Tab. 7 angegebe-
nen Steuersätzen ergäbe sich nach unseren Berechnungen ohne Aus-
weichreaktionen ein Steueraufkommen von knapp 3,9 Mrd. D. Allerdings
ist zu erwarten, dass mögliche Ausweichreaktionen beim progressiven
Tarif in stärkerem Maße auftreten werden als beim linearen Tarif mit dem
etwas niedrigeren Steuersatz im Spitzenbereich, auf den ein wesentlich
größerer Teil der gesamten Belastung durch die Vermögenssteuer entfal-
len würde.

Wird die häufig geforderte Freistellung des Betriebsvermögens durch
einen zusätzlichen Freibetrag von 2 Mio. D berücksichtigt und der gleiche
progressive Tarif angenommen, reduziert sich das zu erwartende Vermö-
genssteueraufkommen um ca. 1 Mrd. D, wobei der Großteil dieses Rück-
gangs auf die Haushalte mit Vermögen von über 4 Mio. D entfällt. Gegen-
über der progressiven Variante ohne Freibetrag auf das Betriebsvermö-
gen werden alle Vermögensklassen durch den zusätzlichen Freibetrag
geringer. Der zusätzliche Freibetrag von 2 Mio. D auf das Betriebsvermö-
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gen würde dazu führen, dass etwa 90% der Unternehmer von der Steuer
befreit wären. Etwas überraschend ist, dass sich dies beim Steueraufkom-
men nicht stärker bemerkbar macht. Der Grund dafür ist, dass der größte
Teil der Einnahmen bei einer kleinen Anzahl sehr vermögender Haushalte
erzielt wird. So stammen beim progressiven Tarif ohne zusätzlichen Frei-
betrag knapp 80% der Einnahmen von Haushalten mit einem Nettovermö-
gen über 4 Mio. Euro (das sind etwa 0,7% aller Haushalte). Beim progres-
siven Tarif mit zusätzlichem Freibetrag für Betriebsvermögen stammen
sogar knapp 90% der Einnahmen von diesen Haushalten.

Da bei allen Vermögenssteuermodellen der Großteil des Steueraufkom-
mens auf die sehr hohen Vermögen entfällt und von einer starken positi-
ven Korrelation zwischen Vermögen und Einkommen auszugehen ist,
würde die Finanzierung der Tarifreform durch eine Vermögenssteuer vor
allem Personen mit hohen laufenden Einkommen belasten. Da die Entlas-
tung durch die Tarifreform im obersten Dezil der Einkommensverteilung
nur durchschnittlich ausfällt und die Vermögenssteuer Personen in die-
sem Einkommensdezil vermutlich besonders stark betrifft, dürften diese
bei der Gegenfinanzierung durch eine Vermögenssteuer insgesamt deut-
lich unterdurchschnittlich entlastet werden oder insgesamt sogar durch die
Reform verlieren. Eine genauere Verteilungsanalyse setzt die Schätzung
der gemeinsamen Verteilung von Einkommen und Vermögen unter Einbe-
ziehung der imputierten Werte im obersten Bereich dieser Verteilung vor-
aus, was den Rahmen der vorliegenden Studie übersteigt.

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Wir haben in diesem Beitrag die Aufkommens- und Verteilungswirkun-
gen von zwei Reformalternativen zur Lohn- und Einkommensteuer und zur
Verbesserung der Effizienz des Steuersystems auf der Basis eines Mikro-
simulationsmodells analysiert und Alternativen zur Gegenfinanzierung der
damit verbundenen Steuerausfälle durch eine Vermögenssteuer und Ein-
sparungen bei den Staatsausgaben diskutiert. Die Reformalternativen be-
inhalten eine Reduktion der Grenzsteuersätze, eine Steuervereinfachung
bei gleichzeitiger Verbreiterung der Steuerbasis und einen Ausgleich der
„kalten Progression“ durch die Anpassung des Grundfreibetrags und der
Grenzen der Progressionszonen, spezifischer Absetz- und Freibeträge
sowie der Familienleistungen. Neben der von der Regierung geplanten
Anpassung der Familienleistungen und des Kinderbetreuungsgeldes ha-
ben wir alternativ auch die durchgängige Indexanpassung der Familien-
leistungen seit der bereits länger zurückliegenden letztmaligen Erhöhung
berücksichtigt. Wir haben die Simulationen für das Basisjahr 2014 und für
das Referenzjahr 2018 durchgeführt, um die Aufkommens- und Vertei-
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lungswirkungen der im aktuellen Regierungsvorschlag geplanten Erhö-
hung der Familienleistungen in diesem Zeitraum mit denen zu verglei-
chen, die sich bei Inflationsindexierung auch der Familienleistungen erge-
ben würden.

Ohne Steuerreform und Anpassung der Familienleistungen wäre das für
das Referenzjahr 2018 zu erwartende Aufkommen aus der Lohn- und Ein-
kommensteuer sowie Sozialbeiträgen um gut 10 Mrd. D höher als im Ba-
sisjahr 2014. Dieser erhebliche Anstieg des Abgabenaufkommens entfällt
zu etwa 55% auf die prognostizierte Inflationsentwicklung und etwa 25%
auf Reallohnsteigerungen. Die restlichen 20% sind der kalten Progression
zuzuschreiben. Je nach Reformalternative betragen die zu erwartenden
fiskalischen Kosten im Basisjahr 2014 zwischen 3,2 und 4,2 Mrd. D, wobei
die durchgängige Indexierung der Familienleistungen mit gut 1 Mrd. D zu
Buche schlägt. Mögliche positive Beschäftigungseffekte der Tarifreform
bleiben dabei unberücksichtigt, dürften aber relativ gering sein.45 Im Refe-
renzjahr 2018 ergeben sich bei der Reformalternative mit Anpassung der
Familienleistungen gemäß dem vorliegenden Regierungsbeschluss fiska-
lische Kosten in Höhe von knapp 5,8 Mrd. D, bei durchgängiger Indexie-
rung von ca. 7,3 Mrd. D. Während die von der Regierung im Zeit-
raum 2014-2018 geplante Anpassung der Familienleistungen die zu er-
wartenden Preissteigerungen nur zum geringen Teil kompensiert, würde
die Reformalternative mit durchgängiger Indexanpassung der Familien-
leistungen die steuerliche Belastung durch die kalte Progression sowie die
seit Längerem ausgesetzte Anpassung der Familienleistungen an die In-
flationsentwicklung vollständig kompensieren. Die Mikrosimulationsanaly-
se der Verteilungswirkungen der Reformalternativen hat gezeigt, dass die
oberen Einkommensdezile entsprechend ihrem hohen Anteil am Steuer-
aufkommen auch am stärksten von der Entlastung durch die Tarifreform
profitieren, sich die relative individuelle Entlastung zwischen den Einkom-
mensdezilen bei der Reformalternative mit durchgängiger Indexanpas-
sung aber nur geringfügig unterscheidet. Bei der von der Bundesregierung
geplanten Anpassung der Familienleistungen werden Personen in den un-
teren Einkommensdezilen deutlich weniger entlastet als in den oberen.
Während sich bei dieser Reformalternative die nominalen Nettoäquiva-
lenzeinkommen für Erwerbstätige und Nicht-Erwerbstätige prozentuell an-
nähernd gleich verbessern würden, würden sich diese bei durchgängiger
Indexanpassung für Haushalte mit Kindern (Nicht-Erwerbstätige) deutlich
überdurchschnittlich erhöhen.

Die steigende Steuerbelastung der privaten Haushalte durch die kalte
Progression wird seitens der Regierung anscheinend als ein Mittel zur
Budgetsanierung genutzt. Eine Alternative dazu wäre eine zumindest teil-
weise Budgetsanierung durch eine Reduktion der Staatsausgaben. Eine
weitere aktuell diskutierte Alternative wäre die Wiedereinführung der Ver-
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mögenssteuer. Auf der Basis der ersten Erhebung zur Vermögenslage
österreichischer Haushalte, dem „Household Finance and Consumption
Survey“ (HFCS) haben wir gezeigt, dass durch eine allgemeine Vermö-
genssteuer mit einem Freibetrag von 1 Mio. D und einem allgemeinen
Steuersatz von 0,5% oder einem progressiven Steuertarif mit relativ gerin-
gen Steuersätzen die fiskalischen Kosten der Tarifreform ausgeglichen
werden könnten. Auch eine Vermögenssteuer mit einem allgemeinen
Freibetrag von 1 Mio. D, einem zusätzlichen Freibetrag von 2 Mio. D auf
das Betriebsvolumen und einem progressiven Steuertarif würde nach un-
seren Berechnungen ohne Berücksichtigung möglicher Verhaltensanpas-
sungen ein Aufkommen von knapp 3 Mrd. D pro Jahr ergeben. Bei allen
hier betrachteten Vermögenssteuermodellen entfällt der Großteil des
Steueraufkommens auf Personen mit sehr hohen Vermögen, wodurch die
Entlastung dieser Personengruppe durch die Tarifreform vermutlich deut-
lich abgeschwächt würde. Unsere Aufkommensschätzungen der Vermö-
genssteuer stellen allerdings eine Obergrenze dar, die aufgrund zu erwar-
tender Ausweichreaktionen in der Praxis wahrscheinlich nicht erreicht
werden dürfte. Neben einem höheren Aufkommen aus Vermögenssteuern
erscheinen daher Einsparungen bei den Staatsausgaben zur Gegenfinan-
zierung der Einkommensteuerreform und der Erhöhung von Familienleis-
tungen angezeigt. Vorschläge dazu liegen vor (vgl. z. B. WIFO [2010]).

Anmerkungen
1 Vgl. Reiss und Köhler-Töglhofer (2011).
2 Im aktuellen Regierungsprogramm wird die Einrichtung einer Steuerreformkommission

angekündigt. Diese soll Vorschläge zu einer Vereinfachung des Steuersystems und
unter Finanzierungsvorbehalt auch Vorschläge für eine Entlastung von Arbeitseinkom-
men ausarbeiten. Ein konkretes Datum für die Umsetzung einer größeren Steuerreform
wird allerdings nicht genannt.

3 Vgl. Steiner und Wakolbinger (2009).
4 Vgl. Aiginger et al. (2008); Steiner und Wakolbinger (2008).
5 Vgl. z. B. Steiner und Wakolbinger (2013).
6 Die (partielle) Abschaffung der begünstigten Besteuerung (nicht entnommener) Gewin-

ne von Einzelunternehmern wird auch im aktuellen „Steuerreformkonzept“ der Regie-
rungskoalition genannt.

7 Die Familienbeihilfe wurde, abgesehen von geringfügigen Erhöhungen der Geschwi-
sterstaffelung und der vorübergehenden 13-maligen Auszahlung im Jahr 2008, seit
2001 nicht mehr erhöht (BMWFJ 2009). Beim Kinderbetreuungsgeld kann aus mittler-
weile fünf verschiedenen Varianten gewählt werden, wobei lediglich die einkommens-
abhängige Variante implizit (über Lohnerhöhungen) an die Inflation angepasst wird. Die
Beträge für die weiteren vier Varianten sowie der Minimal- und Maximalbetrag des ein-
kommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes wurden hingegen seit 2008 bzw. ihrer
Einführung nicht mehr angepasst.

8 Wiener Zeitung (2014).
9 Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels war noch nicht bekannt, ob im Rahmen der

Erhöhung 2014 auch die (altersabhängigen) vier Stufen der Familienbeihilfe verändert
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werden. Wir gehen hier daher davon aus, dass die derzeit gültigen Stufen 2014 jeweils
um vier Prozent angehoben werden.

10 Die Presse (2013).
11 Zur Berechnung der Inflationsrate wurde jeweils der Inflationsindex aus dem Juni des

betreffenden Jahres herangezogen. Der Indexwerte aus Juni 2008 und Juni 2009 sind
ident.

12 Reiss und Köhler-Töglhofer (2011).
13 Fessler et al. (2012).
14 Vgl. z. B. Bach und Beznoska (2012).
15 Siehe etwa Chamley (1986); Judd (1985); Atkeson et al. (1999).
16 Siehe etwa Bernheim (2002).
17 Siehe z. B. Conesa et al. (2009); Piketty und Saez (2013).
18 Quantitativ spielt das sonstige Vermögen nur eine geringe Rolle in der Bemessungs-

grundlage. Die Miteinbeziehung von Wertgegenständen wie Schmuck in die Bemes-
sungsgrundlage ist durchaus umstritten, da die Erfassung problematisch ist (Bestim-
mung des Wertes, Möglichkeit der Hinterziehung). Natürlich würde bei Nichtberücksich-
tigung ein Anreiz bestehen, Vermögen in Form von Wertgegenständen zu halten.

19 Im Gegensatz zur alten Vermögenssteuer, die 1993 abgeschafft wurde, würde Betriebs-
vermögen in diesem Modell nicht auf der Ebene der juristischen Personen besteuert
werden, sondern auf der Ebene der natürlichen Personen, also der Eigentümer.

20 Das Betriebsvermögen wird hier auf Basis der HFCS-Variablen da1140 berechnet.
21 Siehe z. B. WIFO (2010).
22 Siehe dazu WIFO (2010); BMF (2011); IV (2012).
23 OECD (2012).
24 Siehe etwa Gutachten der Pensionskommission (2013).
25 Hier ist allerdings anzumerken, dass es bei einer Abflachung der Gehaltsschemen auf-

grund der höheren Einstiegsgehälter anfänglich zu höheren Kosten kommen würde.
26 BMF (2011); Pitlik et al. (2008).
27 Kürzungen von Förderungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Arbeitsmarktförde-

rungen, Förderungen sozialer Dienste sowie Förderungen von Forschung und Entwick-
lung werden ausgenommen.

28 Vgl. Steiner und Wakolbinger (2009).
29 Ein Nachteil dieser Datenbasis besteht darin, dass sehr hohe Einkommen nicht erfasst

werden. Das höchste erfasste Monatseinkommen beträgt ca. 30.000 Euro, das 99%-
Perzentil liegt unter 10.000 Euro. Zur Bedeutung sehr hoher Einkommen für das Steuer-
aufkommen und die effektive Progressivität der Einkommensteuer vgl. für Deutschland
Bach, Corneo und Steiner (2013).

30 Vgl. Statistik Austria (2009).
31 Zu den Details vgl. Steiner und Wakolbinger (2009).
32 Zu den Beschäftigungswirkungen einer integrierten Reform der Lohn-/Einkommensteu-

er und Reform der Mindestsicherung für Geringverdiener vgl. Eckerstorfer et al. (2013).
33 Vgl. www.hfcs.at und Fessler et al. (2012) für eine detaillierte Beschreibung der Daten-

basis und erste Ergebnisse für Österreich
34 Siehe dazu z. B. Avery et al. (1986); Atkinson (2006); Bach et al. (2013).
35 Vgl. http://www.trendtop500.at/die-reichsten-oesterreicher/.
36 Siehe z. B. Atkinson und Harrison (1978); Cowell und Victoria-Feser (2008); Bach et al.

(2013).
37 Für die technischen Details vgl. Eckerstorfer, Steiner und Wakolbinger (2013) Anhang

8.2.
38 Die detaillierten Ergebnisse dieser beiden Spezifikationschecks sind in Eckerstorfer,

Steiner und Wakolbinger (2013) Anhang 8.2 dokumentiert.
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39 Eine Imputation sehr hoher Vermögen auf Basis der HFCS-Daten erfolgt auch in der
Studie von Eckerstorfer et al. (2013). Unsere Vorgehensweise unterscheidet sich davon
vor allem dadurch, dass in dieser Studie die Pareto-Verteilung bereits für Nettovermö-
gen von knapp unter 300.000 Euro angenommen wird, die über die Pareto-Verteilung
generierten Vermögen bei 1 Milliarde Euro zensiert werden (die integrierte Datenbasis
also keine Vermögens-Milliardäre enthält) und sich entsprechend auch die Anpassung
der Hochrechnungsgewichte zwischen dieser und unserer Vorgehensweise unterschei-
det. Als problematisch empfinden wir neben dem angenommenen relativ geringen Wert
für die untere Grenze der Pareto-Verteilung vor allem die Vernachlässigung der Vermö-
gensmilliardäre. Wie unser Spezifikationstest im Anhang zeigt, können die Nettovermö-
gen der nach der „Trend“-Liste reichsten Österreicher auf Basis der von uns geschätz-
ten Pareto-Verteilung recht gut approximiert werden, sodass aus unserer Sicht kein
Grund für deren Vernachlässigung bei der Vermögensimputation besteht. Trotz dieser
erheblichen methodischen Unterschiede ergibt sich in beiden Studien eine sehr gute
Übereinstimmung des gesamten imputierten Nettovermögens, auch wenn sich die Ver-
teilung in den obersten Perzentilen unterscheidet.

40 Im Folgenden steht „Familienleistungen“ immer für „Familienbeihilfe und Kinderbetreu-
ungsgeld“.

41 Für das Wachstum der Einkommen und Preise bis 2014 wurden Daten von Statistik
Austria (2013, 2014) über Bruttolöhne und -gehälter sowie den Verbraucherpreisindex
herangezogen.

42 Die neue OECD-Skala ordnet dem Haushaltsvorstand ein Gewicht von eins, jedem wei-
teren im Haushalt lebenden Erwachsenen ein Gewicht von 0,5 und Kindern (bis zu 14
Jahren) jeweils ein Gewicht von 0,3 zu. Dies bedeutet, dass das Einkommen eines
Haushalts mit beispielsweise 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter 14 Jahren durch den
Faktor 2,1 (= 1 + 0,5 + 2 × 0,3) geteilt wird. Im Vergleich zu anderen gebräuchlichen
Äquivalenzskalen weist die neue OECD–Skala größeren Haushalten, insbesondere
solchen mit älteren Kindern, ein relativ kleines Gewicht zu.

43 Für die Abschätzung der potenziellen Aufkommenswirkungen einer Vermögenssteuer
in IHS (2013), die im Vergleich zur vorliegenden Studie ein geringes Aufkommen ergab,
stand diese Datenbasis noch nicht zur Verfügung.

44 Das DIW (Bach und Beznoska (2012)) unternimmt einen Versuch, diese Ausweichreak-
tionen zu quantifizieren. Dabei wird errechnet, dass bei einer Steuer von 1% bei Finanz-
vermögen die Bemessungsgrundlage um 24% reduziert werden würde und bei Firmen-
vermögen um 12%. Für Immobilienvermögen wird angenommen, dass es keine
Ausweichreaktionen gibt. Diese Schätzungen sind allerdings mit erheblichen Unsicher-
heiten verbunden.

45 Vgl. dazu Eckerstorfer et al. (2013).
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Zusammenfassung

Der Beitrag analysiert die Aufkommens- und Verteilungswirkungen von Reformalternati-
ven zur Lohn- und Einkommensteuer in Österreich auf der Basis eines Mikrosimulations-
modells. Die Reformalternativen beinhalten einen Ausgleich der „kalten Progression“, eine
Reduktion der Grenzsteuersätze und eine Steuervereinfachung bei gleichzeitiger Verbrei-
terung der Steuerbasis. Sie unterscheiden sich in alternativen Anpassungen bei der Fami-
lienbeihilfe. Die analysierten Reformalternativen wären mit unterschiedlichen Umvertei-
lungswirkungen und hohen fiskalischen Kosten verbunden. Wir zeigen auf der Basis der
ersten Erhebung zur Vermögenslage österreichischer Haushalte, dem Household Finance
and Consumption Survey (HFCS), in welchem Umfang die fiskalischen Kosten der Reform
durch alternative Vermögenssteuermodelle ausgeglichen werden könnten. Als Alternative
zu einer Vermögenssteuer werden auch Möglichkeiten der Gegenfinanzierung durch Ein-
sparungen bei den Staatsausgaben dargestellt.

Abstract

By using a microsimulation model, we analyze income-tax-reform proposals for Austria.
The proposals include compensation for bracket creeping during the last years and a
reduction of marginal tax rates, combined with a broader tax base. Moreover, they make
the tax regime simpler. They are to be distinguished by different adjustments of family
benefits, and they also differ in distributional effects and fiscal costs. On the basis of the first
survey of household wealth in Austria, the ”Household Finance and Consumption Survey“
(HFCS), we show to what extent the fiscal costs of the income-tax-reform proposals could
be financed by different wealth-tax regimes. Furthermore, we discuss the potentials of
reducing government expenditure as an alternative to taxing wealth.
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